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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1993

Norm

ASVG §175 Abs3 Z4

Rechtssatz

Ob Arbeiten an Gebäuden, die dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen, unter Unfallversicherungsschutz stehen,

richtet sich nicht nur nach der grundsätzlichen Zweckbestimmung des Gebäudes, sondern danach welchem Zweck die

konkret verrichteten Arbeiten dienen.
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